
Fehlbewertung der Nichtigkeit und die Konsequenzen

Aufgrund der Gegebenheit, dass vonseiten des LSG ohne jegliche rechtliche

Relevanz und ohne Notwendigkeit die Nichtigkeit dieses Falls auf Grundlage

einer Nichtigkeitsklage gemäß § 179 SGG in Verbindung mit dem § 579 ZPO

prüfte und zum erwarteten Ergebnis kam, dass die Klage abzuweisen war,

weil die notwendigen Kriterien hierfür, in diesem Fall nicht vorlagen.

Ein solches Verfahren wäre absolut überflüssig gewesen. Eine Nichtigkeits-

prüfung hätte im Rahmen einer Nichtigkeitsfeststellungsklage erfolgen müs-

sen und nicht in Form einer Nichtigkeitsklage. Dennoch wurde in den Folge-

verfahren, bei entsprechenden Hinweisen durch die Klägerseite von den Ge-

richten stets auf diese Entscheidung des LSG abgestellt, wobei die Nichtigkeit

in Abrede gestellt wurde.


